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PROGRAMMABLAUF 
 

Programmänderungen vorbehalten. 

 
INFO: www.jugendrotkreuz.at/landesjugendcamp-sbg  

DONNERSTAG, 17. JULI 2025 
bis 14:00 Anreise, Anmeldung, Zelte beziehen 

14:00 – 19:00 Ankommen | Freie Zeit | Rahmenprogramm 

17:30 – 19:00 Abendessen 

19:00 – 20:30 Eröffnungsfeier 

ab 23:00 Nachtruhe 

FREITAG, 18. JULI 2025 

08:00 – 09:30 Frühstück 

09:00 – 18:00 Abhaltung der Teststation – genauer Zeitplan folgt 

09:00 – 18:00 Rahmenprogramm | Freie Zeit 

12:30 – 14:00 Mittagessen 

18:00 – 19:30 Abendessen 

20:00 – 22:30 Abendprogramm 

ab 23:00 Nachtruhe 

SAMSTAG, 19. JULI 2025 
06:00 – 08:00 Frühstück 

07:00 Treffpunkt Stationsleiter:innen, Bewerter:innen und Schminker:innen 

07:30 Treffpunkt der Bewerbsgruppen 

08:00-17:00 Jugendrotkreuz-Landesbewerb im Gemeindegebiet von Saalbach-Hinterglemm 

Zwischendurch Mittagessen im Campgelände laut Bewerbsplan 

18:00 – 19:30 Abendessen 

20:00 Feierliche Siegerehrung 

ab 24:00 Nachtruhe 

SONNTAG, 20. JULI 2025 
07:00 – 09:00 Frühstück 

anschließend Campabbau 

anschließend Heimreise 

http://www.jugendrotkreuz.at/landesjugendlager-sbg
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

01. Das 16. Landesjugendcamp für Jugendrotkreuz-Jugendgruppen mit Jugendrotkreuz-
Landesbewerb findet in der Zeit von 17. Juli (Anreisetag) bis 20. Juli 2025 (Abreisetag) in 
Saalbach-Hinterglemm statt. 

 
02. CAMPBEITRAG 

Der Campbeitrag beträgt pro Person € 75,00 (inkl. Übernachtung, Verpflegung, Bewerb, 
Rahmenprogramm, Campshirt) bzw. € 30,00 für Tagesgäste (inkl. Verpflegung, 
Rahmenprogramm, Campshirt), wird von der/dem JRK-Jugendgruppenleiter:in einkassiert 
und ist unter Angabe des Jugendgruppennamens bis 1. Mai 2025 gesammelt einzuzahlen. 
 
Bankverbindung: Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg 

5020 Salzburg, Sterneckstraße 32 
AT78 2040 4000 4143 0554, BIC: SBGSAT2S 
Verwendungszweck: 16. Landesjugendcamp 2025 

 
Eine Rückerstattung eines bereits bezahlten Campbeitrages von teilnehmenden Personen ist 
nur dann möglich, wenn die Teilnahme aus unvorhersehbaren oder unabwendbaren Gründen 
(z. B. Krankheit) nicht möglich ist. Diesbezügliche Meldungen müssen unverzüglich, jedoch bis 
spätestens 16. Juli 2025, 12:00 Uhr, an camp.jrk@s.roteskreuz.at gesendet werden. 

 
03. KINDER UND JUGENDSCHUTZ 

Für alle erwachsenen Personen (ab 18 Jahre) gelten die Voraussetzungen gemäß 
Handlungsempfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz in Ergänzung der 
Verhaltensrichtlinie des Österreichischen Roten Kreuzes. Dies bedeutet, dass von allen 
erwachsenen Personen (ab 18 Jahre) die Vorlage des normalen Strafregisters, die 
Strafregisterbescheinigung für Kinder- und Jugendfürsorge sowie die Unterfertigung des 
Verhaltenskodex sicherzustellen ist. Die Einhaltung einer Kinderschutzrichtlinie ist essenzieller 
Bestandteil für Förderungen von öffentlichen Stellen und kann von diesen auch im Rahmen des 
Landesjugendcamps überprüft werden. Die Jugendrotkreuz-Jugendgruppenleitung oder 
die/der jeweilige zuständige Kommandant:in hat daher sicherzustellen, die entsprechenden 
Unterlagen im Anlassfall auf Behördenanfrage zeitnahe zur Verfügung stellen zu können (bis 
22. Juli 2025). Sollten Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt werden können, kann dies den 
Förderungsausfall bedeuten. 
 

04. Ziel des alle zwei Jahre organisierten Landesjugendcamp im Land Salzburg ist, den 
Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen bei der Umsetzung von Projekten des 
ÖRK/ÖJRK auszutauschen und Kontakte zueinander zu pflegen. Höhepunkt der 
Veranstaltung ist die Durchführung des Jugendrotkreuz-Landesbewerbes für Jugendrotkreuz-
Jugendgruppen. 

 
05. Vom Veranstalter wird die Unterbringung für die Teilnehmenden in einer Zeltstadt geplant. 

AUSNAHME: Sollte im Land Salzburg ein epochales Ereignis stattfinden und Zelte vom RK – 
Landesverband angefordert werden, werden die Teilnehmenden in festen Unterkünften 
untergebracht. Des Weiteren wird allen Teilnehmenden ein Feldbett und eine Decke zur 
Verfügung gestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zelte nicht beheizt 
werden dürfen (Brandgefahr). Eine Liste über die mitzubringenden Ausrüstungsgegenstände 
liegt der Ausschreibung bei. 

 
 
 
 

mailto:camp.jrk@s.roteskreuz.at
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06. Die Reihung der Anmeldung erfolgt nach dem Datum der Einmeldung im 
Mitarbeiter:innenportal, da nur eine begrenzte Anzahl an Jugendrotkreuz-Jugendgruppen 
am Camp teilnehmen können. Anmeldung einer zweiten oder mehrerer Bewerbsgruppen pro 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppenleitung ist möglich, jedoch behält sich der Veranstalter eine 
Zu- bzw. Absage vor (begrenzte Anzahl von Zelten). 

 
07. Die Anmeldungen, bestehend aus der Gruppenmeldung, der Namen aller Teilnehmenden und 

der Einmeldung zum Jugendrotkreuz–Bewerb, werden ausnahmslos via 
MITARBEITER:INNENPORTAL angenommen (siehe Anmeldemodus). 

 
08. Während der Dauer des Camps ist die medizinische Versorgung durch geschultes 

Sanitätspersonal sowie einer/einem Ärztin/Arzt gewährleistet. Medikamente, welche ständig 
eingenommen werden müssen, müssen von den Teilnehmenden in ausreichender Menge selbst 
mitgebracht werden. Die jeweilige JRK-Jugendgruppenleitung ist hiervon zu informieren und 
eine Vereinbarung mit einer Erziehungsberechtigten Person bzgl. Einnahme ist zu vereinbaren 
(wer/wann/wie/ etc.) – siehe Anmeldeformular. 
 

09. Für die An- und Abreise sollten bitte primär die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet werden. 
Ein Shuttle vom und zum Bahnhof wird zu Verfügung gestellt. Hier erfolgt eine eigene Abfrage 
vorab. 
 
 

 
 

 
 

 

 
OH Kevin Fluch 

Campleitung vor Ort                                      

  
 
 
 

 

ORR Ing. Michael Hinterhofer                                                                                                                KK Sebastian Minichmayr 
Landesreferent für Jugendrotkreuz-Jugendgruppen            Leitung Jugendrotkreuz-Jugendgruppen & Jugendservice 
OK-Gesamtcampleitung                                                                                                                OK-Gesamtcampleitung 
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JUGENDROTKREUZ-LANDESBEWERB 2025 
BEWERBSRICHTLINIEN 
 

01. Der Jugendrotkreuzbewerb wird nach der „Vorschrift für die Durchführung von Bewerben im 
Österreichischen Roten Kreuz“ in der aktuellen Version abgehalten. Die Vorschrift ist auf 
vorschriften.roteskreuz.at zu finden. 
 

02. Die Teilnahme erfolgt in Teams von fünf Personen, bestehend aus einer Teamleitung, vier 
Teammitgliedern und optional einer sechsten Reserveperson. Bei jeder Station, inkl. 
Theoriestation, setzt je ein Teammitglied (außer Teamleitung) aus. 
Jedes Teammitglied muss mindestens eine Erste-Hilfe-Tasche mitführen. Verbrauchtes Material 
kann bei den Wartepositionen durch selbst mitgeführtes Ersatzmaterial aufgefüllt werden. 
 

03. Für die Teilnehmenden bestehen folgende Altersgrenzen – Stichtag: 
Helfi:   bis 10 Jahre  - 01.01.2015 und jünger 
JUGEND I:   bis 14 Jahre  -  01.01.2011 und jünger 
JUGEND II:   bis 17 Jahre  -  01.01.2008 und jünger 
 
Die Einteilung der Altersklasse, in der die Bewerbsgruppe starten darf, erfolgt nach dem ältesten 
Teammitglied. 

 
04. Die Aufgaben werden unter Verschluss gehalten und den Bewertungspersonen erst unmittelbar 

vor Beginn des Bewerbes bzw. des Probelaufes bekanntgegeben. 
 

05. Um das Landesleistungsabzeichen in Bronze zu erreichen, muss das Team insgesamt 60 % 
erreichen, für das Leistungsabzeichen in Silber min. 70 % (der maximalen Punkte). 

 
06. Der Bewerb umfasst das gesamte Erste-Hilfe-Programm sowie die vorab ausgewählten sozialen 

Themen. Grundlagen sind: 
 Lehrbehelf Erste Hilfe | Stand April 2022 
 Helfi - Impulse für den Unterricht | 2. Auflage 2021 
 Helping Hands Fibel | 16. überarbeitete und erweiterte Auflage 2022 
 Helfi „Mit Helfi kann ich helfen“ Schülerheft 1 & 2 | 3. Auflage 2021 
 Erste-Hilfe-Fragenkatalog 
 Vorbereitungsunterlage – Jugendrotkreuzbewerb 2025 

 
07. Die Bewertung erfolgt nach einem vorgegebenen Punkteschema durch fachkompetente 

Personen. Jeder Station ist eine Stationsleitung zugeteilt. Bewertet wird die Gesamtleistung des 
Bewerbteams. Die Gesamtleistung ergibt sich aus den Bewertungen der einzelnen 
Teammitglieder und der Teamleitung. 
 
Bewertung des Bewerbteams 
Die verschiedenen Bewertungspunkte ergeben sich aus: 
 Zusammenarbeit der Bewerbsgruppe 
 Auftreten der Bewerbsgruppe 
 Einteilung der Bewerbsgruppenmitglieder durch die Teamleitung 
 Absetzen des Notrufs (sofern notwendig) 

 

https://vorschriften.roteskreuz.at/
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08. Theoriestation: Es muss eine bestimmte Anzahl von Fragen aus dem Erste-Hilfe-Fragenkatalog 
beantwortet werden. Der Theorietest kann auch mit Fragen zu den sozialen Themen laut 
Vorbereitungsunterlage – Jugendrotkreuzbewerb 2025 gemischt sein 

I. Helfi: 15 Fragen (gemeinsamer Test pro Bewerbsgruppe, Fragen werden vorgelesen - 
erste abgegebene Antwort von der Teamleitung wird gewertet) 

II. Jugend 1+2: 30 Fragen (Einzelbeantwortung) 
 

09. Zur Vorbereitung auf die theoretischen Aufgaben steht den Teilnehmenden ein Erste-Hilfe-
Fragenkatalog sowie inhaltlich die Vorbereitungsunterlage – Jugendrotkreuzbewerb 2025, zur 
Verfügung. Fragen, welche die alte Lehrmeinung betreffen, sind markiert und werden nicht 
geprüft. https://kurse.roteskreuz.at/course/view.php?id=2897 
Anfragen zur Lernplattform unter jugendservice@s.roteskreuz.at 
 

10. Eine Minute vor Start wird dem Bewerbsteam bei jeder Station die zu bewältigende Situation 
bekanntgegeben (Helfi: Text wird vorgelesen | Jugend 1+2: in schriftlicher Form). Eine kurze 
Beratung mit der Teamleitung bis zum Ablauf der Minute ist möglich. 

 
11. Bei jeder Erste-Hilfe-Station hat das Bewerbsteam zwei bis vier verletze/erkrankte Personen zu 

versorgen. Zusätzlich ist pro Praxisstation eine Masterfrage gemeinsam zu beantworten (Erste 
abgegebene Antwort von der Teamleitung wird gewertet). 
Alle sozialen Themen können in Form von Team- und Einzelstationen geprüft werden. Dabei 
wird Wissen praktisch und auch theoretisch abgetestet. Das erlernte Wissen soll in einem 
Gespräch oder im Rahmen von gestellten Fragen wiedergegeben werden. Allerdings wird ein 
wichtiger Faktor das reflektive Lernen sein. Abgeprüft wird also auch, ob es den Kindern und 
Jugendlichen gelingt, das erworbene Wissen in Form von Praxisbeispielen anzuwenden. 

 
Die Überprüfung der sozialen Themen, an der jeweiligen Bewerbsstation, kann folgende Formen 
annehmen: 
 In der Form einer Praxisstation oder Theoriestation  
 Komplette Einzelstation  
 Ergänzende Fragen im Theorieteil  
 Legespiele 
 Mündliches Gespräch zur Wissensüberprüfung  
 Reflexion und Argumentation im Gespräch (referenzierend auf Inhalte, die in den 

Gruppenstunden gelernt wurden)  
 Rollenspiele 
 Quiz 
 Arbeitsblätter 
 Dilemmageschichten 

 
12. Verletze/erkrankte Personen in den Stationen müssen mit dem auf der Station vorhandenen 

Material bzw. dem mitzuführenden Material lt. Ausschreibung versorgt werden. Das 
verbrauchte Material wird nicht ersetzt, es sei denn, es würde für eine weitere Station unbedingt 
benötigt werden. Dreiecktücher und Rettungsdecken sind mehrmals zu verwenden. 
 

13. Die darstellenden Personen einer Station können von den Teilnehmenden beliebig in die 
Lösung der gestellten Aufgaben miteinbezogen werden. Zuseher:innen und 
Bewertungspersonen dürfen nicht zur Unterstützung herangezogen werden!  
 

14. Es gibt Einzelstationen, Theoriestationen und Gruppenstationen. Änderungen anhand der 
Anmeldung von Bewerbsgruppen vorbehalten. 

 
  

https://kurse.roteskreuz.at/course/view.php?id=2897
mailto:jugendservice@s.roteskreuz.at
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15. Zeitlicher Rahmen: 
I. Theoriestation: 10min Arbeitszeit  

II. Praxisstation: 10min (1min Intro, 8min Arbeitszeit, 1min für die Masterfrage - erste 
abgegebene Antwort von der Teamleitung wird gewertet) 
 

16. Die Startnummern für die Bewerbsgruppen werden im Vorhinein von der Bewerbsleitung nach 
Zufallsprinzip ausgelost oder in der Reihenfolge vergeben und werden bei der Anmeldung 
bekanntgegeben. 

 
17. Seitens der Bewerbsleitung wird ein Schieds- und Disqualifikationsgericht bestellt, welches 

Einsprüche abwickelt. Einsprüche können nur unmittelbar nach Beendigung einer Station, 
schriftlich durch die Teamleitung, bei der nächsten Station, bei der Stationsleitung eingebracht 
werden. Diskussionen mit der Stationsleitung oder Bewertungspersonen sind nicht zulässig und 
können zur Disqualifikation bzw. automatischen Abweisung des Einspruches ohne inhaltliche 
Prüfung führen. Das Schiedsgericht wird so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen. 
Begleitpersonen dürfen sich weder bei der Einbringung noch bei der Formulierung eines 
Einspruches beteiligen. Bei Zuwiderhandeln gilt das Einspruchsrecht als verwirkt. 

 
18. Es ist den Bewerbsteilnehmenden Personen untersagt, allein bzw. in der Gruppe und 

selbstständig bei Stationen vorbeizugehen, bei welchen sie noch nicht angetreten sind. 
  
19. Bewerbsteilnehmende Personen dürfen vor der Absolvierung des Bewerbes nicht zu den 

Bewerbsstationen gehen, sondern müssen sich im allgemeinen Veranstaltungsbereich bzw. an 
den Wartepositionen aufhalten. Bei Zuwiderhandlung, auch von einzelnen Teilnehmenden eines 
Teams (inkl. Begleitpersonen), wird das gesamte Team disqualifiziert. 
 

20. Die Weitergabe von Informationen über den Bewerb in jeglicher Form ist bis zum Abschluss des 
Bewerbes nicht gestattet. Den Bewerbsgruppen ist während der Dauer des Bewerbes der 
Kontakt mittels internetfähiger elektronischer Geräte (inkl. aller von Betreibern angebotener 
Dienste) zu jeglichen Personen untersagt. Es besteht ein absolutes Handyverbot! 
Ein Zuwiderhandeln zieht eine Disqualifikation der ganzen Gruppe nach sich. 

 
21. Begleitpersonen oder Zuschauer:innen dürfen während der effektiven Arbeitszeit pro Station 

keinen Kontakt mit den Bewerbteams aufnehmen. 
 

22. Aufgrund der technologischen Entwicklung darf auch mit Smartphones fotografiert werden, die 
Nutzung anderer Dienste (Telefonie, Messaging, …) ist jedoch untersagt. Es wird hier an die 
Fairness und Gerechtigkeit der Teilnehmenden und Begleitpersonen appelliert. Es ist auch 
verboten, während des Bewerbes Fotos ins Internet oder auf soziale Medien hochzuladen. Die 
Bewerbsorganisation wird die gängigen Medien ständig kontrollieren. Sollten Bilder auftauchen 
und diese einer Bewerbsgruppe zugeordnet werden können, so wird diese Bewerbsgruppe 
ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn die Daten von Angehörigen, Fan-Gruppen oder sonstigen 
JRK-Jugendgruppenteilnehmer:innen kommen! Bitte informiert auch eure Begleitpersonen, Fans 
und Angehörige diesbezüglich früh genug und eindringlich, damit ein fairer Bewerb für alle 
stattfinden kann. 

 
Fotos vom Jugendrotkreuz-Landesbewerb dürfen erst nach der Siegerehrung veröffentlicht 
werden. 

 
  



 

 

 AUSSCHREIBUNG | LANDESJUGENDCAMP 2025          9 
 

23. Disqualifikationsgründe sind:  
 Informationsgewinnendes Verhalten jeglicher Art vor und während des Bewerbs betreffend 

der Stationsinhalte  
 Weitergabe von Informationen an andere Teams oder teilnehmenden Personen 
 Nicht rotkreuzkonformes Verhalten während des gesamten Landesjugendcamps 

einschließlich der Veranstaltungen 
 
Disqualifizierte Teams oder teilnehmende Personen werden vom Bewerb ausgeschlossen und 
können auch kein Leistungsabzeichen erhalten.  
 

24. Um einen reibungslosen Ablauf des Jugendrotkreuz-Landesbewerbs zu gewährleisten, ist den 
Anordnungen der Bewertungspersonen, Stationsleitung und des Organisationskomitees 
unbedingt Folge zu leisten. 
 

25. Ganz allgemein gelten darüber hinaus folgende Anmerkungen: 
 Alle Prüfungsmodalitäten können digital oder analog durchgeführt werden.  
 Es wird verlangt, dass eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema passiert ist und 

daher darauf geachtet, ob die jeweiligen Jugendgruppenstunden durchgeführt wurden. 
 Das Organisationsteam behält sich vor, etwaige Nachreichungen zur Überprüfung 

auszuschicken. 
 

 

 
  

Fritz Schöfegger 
Erste-Hilfe-Bewerbsleitung 

Doris Hainz 
Erste-Hilfe-Bewerbsleitung Stv. 

Emily Eder 
Erste-Hilfe-Bewerbsleitung 
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EMPFEHLUNG MATERIALLISTE PRO TEAMMITGLIED 
ERSTE-HILFE-BEWERBSTASCHE 
 
1 Bewerbsgruppe = 5 Bewerbsteilnehmende = 1 Teamleitung + 4 Gruppenmitglieder 
 

Dreiecktuch 2 

Wundauflagen 5 

Wundauflagen metallisiert 2 

Spule Heftpflaster 1 

Pflasterstrips 5 

Momentverband oder 
selbsthaftende Fixierbinde 2 

Elastische Mullbinde oder 
selbsthaftende Fixierbinde 2 

Rettungsdecke 1 

Verbandschere 1 

Einmalhandschuh-Paar 6 

Beatmungstuch (Puppe) 1 

 
Eventuelle Änderungen werden noch rechtzeitig im Vorfeld bekannt gegeben. 

 
Verbrauchtes Material kann bei den Wartepositionen durch selbst mitgeführtes Ersatzmaterial 
aufgefüllt werden. 
 
Als Material kann auch abgelaufenes Material verwendet werden. Dreiecktücher, Mullbinden, 
Rettungsdecken und Wundpflaster müssen nicht originalverpackt sein. Wundauflagen und 
Momentverbände jedoch schon. Momentverbände können bei Bedarf durch zusätzliche Mullbinden 
und Wundauflagen (je 5 Stück) ersetzt werden. 
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RAHMENPROGRAMM LANDESJUGENDCAMP 

 
Bei den meisten Rahmenprogrammpunkten ist keine Anmeldung notwendig. Diese Programmpunkte 
können direkt vor Ort besucht werden. 
 
Vereinzelt ist eine Wunschreihung (beliebteste Aktivität ist Wunsch 1, zweit-beliebteste Aktivität ist 
Wunsch 2, …) und die Anzahl der teilnehmenden Personen bei der Anmeldung anzugeben. 
Die Einteilung erfolgt nach dem Datum der Anmeldung, Verfügbarkeit und Bewerbseinteilung. 
 
FOLGENDE AKTIVITÄTEN STEHEN ZUR AUSWAHL: 
 

Aktivität geschätzter Zeitfaktor | Infos 

Schnitzeljagd laufend 
Anmeldung vorab 

Bogenparcours Glemmerhof Anmeldung vorab 
ab 10 Jahren 

Hochseilkletterpark Anmeldung vorab 
ab 140cm 

Jump & Slide Park Anmeldung vorab 
ab 8 Jahren 

Baumzipfelweg Anmeldung vorab 

Käpt’n Hook (Freibad)  Anmeldung vorab 

Kodoks Abenteuer am Reiterkogel Anmeldung vorab 

Montelinos Erlebnisweg Anmeldung vorab 

Minigolf Anmeldung vorab 

Märchenwald Anmeldung vorab 

Escape Trail durch Saalbach Anmeldung vorab 
ab 12 Jahren 

Hüpfburg laufend 

Lightpainting   Laufend 
bei Dämmerung bzw. am Abend 

Riesenspiele wie früher laufend 

RK | JRK Escape Cube max. 60 min. 
Anmeldung vor Ort 

#HUMANITY: Beat the Box ca. 60 – 90 min. 
Anmeldung vor Ort 
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CAMP - ORDNUNG 
16. Landesjugendcamp in Saalbach-Hinterglemm 
Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli 2025 
 
Das 16. Landesjugendcamp der Jugendrotkreuz-Jugendgruppen Salzburg ist ein Camp für ca. 500 - 
600 Kinder, Jugendliche und Betreuungspersonen aus dem Jugendrotkreuz Salzburg. Um ein 
geordnetes Zusammenleben für die Campdauer zu ermöglichen, sind bestimmte „Spielregeln“ für die 
Gemeinschaft notwendig. 
 
 

SPIELREGEL 1 
Das Landesjugendcamp findet von 17. Juli bis 20. Juli 2025 statt. In diesem Zeitraum gelten für alle 
Teilnehmenden die Regeln der Camp-Ordnung. Die Beaufsichtigung der jeweiligen Jugendrotkreuz-
Jugendgruppe obliegt den JRK-Jugendgruppenleiter:innen und JRK-Jugendgruppenbetreuer:innen. 
 

SPIELREGEL 2 
Den Anweisungen der Campleitung und aller Organisationsmitglieder ist unbedingt Folge zu leisten. 
 

SPIELREGEL 3 
Die Hausordnung der jeweiligen Unterkunft ist einzuhalten! 
 

SPIELREGEL 4 
Während des Camps herrscht absolutes Alkoholverbot für alle Teilnehmenden. Wir ersuchen auch auf 
den Genuss aufputschender Getränke zu verzichten. Ebenso ist das Rauchen in den Zelten und im 
gesamten Campbereich strengstens untersagt (Brandgefahr). Ein eigener Bereich (Raucher:innenecke) 
steht zur Verfügung und ist sauber zu halten. Es gelten ausnahmslos die aktuellen Salzburger 
Jugendschutzvorschriften (Jugendschutz in Salzburg: jugend.akzente.net). 
 

SPIELREGEL 5 
Das Hantieren mit offenem Licht und Feuer (Zündhölzern, Feuerzeug, Gaslampen, ...) ist untersagt. 
 

SPIELREGEL 6 
Ein Brand ist sofort zu melden und die jeweiligen JRK-Jugendgruppenmitarbeiter:innen haben mit einem 
Feuerlöscher einen Löschversuch zu unternehmen. Bei Feueralarm haben sämtliche Teilnehmende das 
Gebäude/das Zelt etc. sofort zu verlassen und sich an den vorgesehenen Plätzen einzufinden. 
 

SPIELREGEL 7 
Die Toiletten- und Sanitäranlagen sind sauber zu halten. 
 

SPIELREGEL 8 
Im Camp besteht Mülltrennung. Anfallender Müll ist in die dafür vorgesehenen Behälter zu geben. 
 

SPIELREGEL 9 
Bei Arbeiten mit größerer Verletzungsgefahr ist die Anwesenheit einer erwachsenen Aufsichtsperson 
(JRK-Jugendgruppenmitarbeiter:in oder Camp-Mitarbeiter:in) erforderlich. Bei technischen Gebrechen 
und Problemen ist sofort die Campleitung zu verständigen. 
 

https://jugend.akzente.net/jugendschutz/jugendschutz-in-salzburg/
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SPIELREGEL 10 
Mit allen zur Verfügung gestellten Materialien ist sorgsam umzugehen. Bei Beschädigung ist Ersatz zu 
leisten. 

SPIELREGEL 11 
Die Campleitung und die organisatorische Leitung haben unmittelbares Weisungsrecht gegenüber allen 
Teilnehmenden, JRK-Jugendgruppenmitarbeiter:innen und Besucher:innen. 
 

SPIELREGEL 12 
Alle Teilnehmenden haben sich während der Campdauer im Bereich des Camps aufzuhalten. 
Ausnahmen: Eröffnungsfeier, Jugendrotkreuz-Bewerbsstationen, Campolympiade, Siegerehrung und 
Rahmenprogramm. 
 

SPIELREGEL 13 
Beim notwendigen Verlassen des Camps (außer bei den in Spielregel 12 genannten Punkten) hat sich die 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppe beim Infocorner abzumelden und anschließend wieder anzumelden. Ab 
22:30 Uhr haben sich alle Jugendrotkreuz-Jugendgruppen am Campgelände aufzuhalten.  
 

SPIELREGEL 14 
Im Zelt ist Ordnung zu halten! Das heißt, nach dem Wecken ist so viel Ordnung herzustellen, dass 
Programmpunkte (bei Schlechtwetter) ohne weiteres im Zelt abgehalten werden können. 
 

SPIELREGEL 15 
Die Verpflegung wird aus hygienischen Gründen ausschließlich im Essbereich eingenommen. 
 

SPIELREGEL 16 
Aufgrund der zahlreichen Teilnehmenden und des umfangreichen Programms ist die Nachtruhe 
unbedingt einzuhalten. 
 

SPIELREGEL 17 
Für mitgebrachte Gegenstände wird seitens der Campleitung und des Österreichischen Roten Kreuz, 
Landesverband Salzburg, keine Haftung übernommen. 
 

SPIELREGEL 18 
Persönliche Wertgegenstände sind durch die Teilnehmenden selbst zu verwahren. Die Campleitung und 
das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Salzburg übernimmt keine Haftung. 

 
SPIELREGEL 19 

Alle Fundsachen sind beim Infocorner abzugeben und können dort bis zum Campende abgeholt 
werden. Eine weitere Aufbewahrung ist nicht vorgesehen.  
 

SPIELREGEL 20 
Für Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung! Alle gemeldeten Teilnehmenden sind durch das 
Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Salzburg, haftpflichtversichert. 
 
 
 

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Camp-Ordnung oder Anweisungen des Camppersonals, können 
die Verantwortlichen nach Ermahnung durch die Campleitung vom Camp verwiesen werden und 

müssen von den Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten abgeholt werden! 
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ANMELDEMODUS 
 
01. ANMELDUNG MITARBEITER:INNENPORTAL 

 
 

I. PROGRAMMEINSTIEG ZUR ANMELDUNG 
 
Alle Jugendrotkreuz-Jugendgruppenleitungen können nach Erhalt der Ausschreibung - im 
Mitarbeiter:innenportal, im linken roten Feld unter Jugendcamp die Schaltfläche - ihre Jugendrotkreuz-
Jugendgruppe anmelden. Dieses Recht kann auf Wunsch, einer beliebigen Betreuungsperson der 
eigenen Jugendrotkreuz-Jugendgruppe übertragen werden. Dazu ist ein E-Mail an 
jg.portal@s.roteskreuz.at mit Angabe des Namens und der Personalnummer erforderlich. 
 
Die Anmeldung zu den Landesjugendcamp erfolgt über das Mitarbeiter:innenportal. Somit kann jede 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppenleitung in wenigen Minuten die eigene komplette Jugendrotkreuz-
Jugendgruppe anmelden. 
 
 
  

mailto:jg.portal@s.roteskreuz.at
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II. Jugendrotkreuz-Jugendgruppenmeldung 
 

Der erste Teil der Anmeldung betrifft die Jugendrotkreuz-Jugendgruppenmeldung. 
 
Bei „Name der Gruppe“ ist der Jugendrotkreuz-Jugendgruppenname einzutragen. Viele 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppen haben einen speziellen Namen, die Eingabe „Jugendgruppe + 
Ortsname“ ist auch möglich. 
 
Je nach Planung des Organisationsteams des jeweiligen Camps, ist beim Rahmenprogramm eine 
Wunschreihung (beliebteste Aktivität ist Wunsch 1, zweit-beliebteste Aktivität ist Wunsch 2, …) und die 
Teilnehmer:innenanzahl anzugeben. Gleiches gilt beim Sonderwunsch (eigener Programmteil, 
unabhängig vom Rahmenprogramm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Ankunft am Camp besser organisieren zu können, wird die Anzahl der Fahrzeuge, mit welchen 
angereist wird, benötigt. Erfolgt die Anreise mit dem Zug, bitte die Ankunftszeit bekannt geben. 
 
Bei „eigene Zelte“ ist die Anzahl der Zelte (je Typ eine eigene Zeile), die im Bezirk zur Verfügung 
stehen, anzugeben. Unter „Anforderung Zelte“ jene angeben, welche vom Landesverband Salzburg 
(zusätzlich) benötigt werden. 
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III. Personenmeldung 
 
Die Teilnehmenden am Camp sind in vier verschiedene Listen einzutragen (s. Bild unten). 

 
 
IV. JRK-Jugendgruppenmitarbeiter:innen | JRK-Jugendgruppenmitglieder 

 
Um eine Person zur Liste hinzufügen zu können, bitte auf die blaue Schrift klicken, aus der Liste 
auswählen und Daten ergänzen. Unter Bemerkungen sind alle relevanten Daten (z.B. Medizinische 
Daten, etc.) zu erfassen. 
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V. Bewerbsteam 
 
Um ein oder mehrere Bewerbsteams erstellen zu können, müssen die JRK-Jugendgruppenmitglieder 
und JRK-Jugendgruppenmitarbeiter:innen, die am Camp teilnehmen, bereits zu den ersten zwei Listen 
hinzugefügt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Bewerbsunterstützer:innen 

 
In der letzten Liste können Personen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) zugeordnet werden, die am 
Bewerbstag den Jugendrotkreuz-Bewerb in ihrer Funktion als Schminker:in, Bewerter:in oder 
Figurant:in unterstützen möchten. 
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VII. Speichern | Einmelden 
 
Die Anmeldung wird immer automatisch gespeichert! Wenn alle Daten erfasst worden sind, muss die 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppenanmeldung durch Klick auf „EINMELDEN“, eingemeldet werden. 
Durch diesen Klick ist eine Bearbeitung nur noch durch die Campadministration möglich. Nachträgliche 
Änderungen (z.B. wegen Krankheit) erfolgen per E-Mail an camp.jrk@s.roteskreuz.at. 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Einmeldung wird eine Zusammenfassung der Anmeldung als PDF via Portal zur Verfügung 
gestellt. Die Campleitung steht bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
02. KRANKHEITEN, ALLERGIEN 
 
Um die Erfassung und Betreuung der von Allergien und Krankheiten betroffenen Kinder, Jugendliche 
sowie Betreuungspersonen zu vereinfachen, bitten wir euch diese bei der Anmeldung bekannt zu geben. 
Die Daten werden nur solange verarbeitet, als dies erforderlich ist, und im Anschluss unverzüglich 
gelöscht. Konkret bedeutet dies, dass unmittelbar nach Beendigung des Jugendcamps die Löschung 
erfolgt. 
 
03. IMPFUNGEN 
 
Bitte Impfpass mitnehmen! 
 
Empfohlene Impfungen sind: 
 Zeckenschutzimpfung 
 Tetanus 
 Masern 
 Covid-Impfung 
 
04. ZELTUNTERLAGE, FEUERLÖSCHER 
 
Jede Jugendrotkreuz-Jugendgruppe muss selbst, wenn gewünscht, eine Plastikunterlage als Zeltboden 
(ca. 600x564cm, je nach Zeltgröße) mitnehmen. Zusätzlich ist pro Zelt ein Feuerlöscher von jeder 
Jugendrotkreuz-Jugendgruppe selbst mitzunehmen!  

mailto:camp.jrk@s.roteskreuz.at
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CHECKLISTE 
16. Landesjugendcamp in Saalbach-Hinterglemm 
Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli 2025 
 

q Schlafsack & Unterlage 

q Essbesteck (Löffel, Messer, Gabel), Trinkgefäß, Geschirrtuch 
(Teller werden zur Verfügung gestellt) 

q Hygieneartikel: Zahnbürste, Zahnpaste, Seife, Duschgel, Haarshampoo, 
Haarbürste, Taschentücher, etc. 

q Jugendrotkreuz-Jugendgruppenbekleidung: Blue Jeans, Polo, Fleecejacke, 
Outdoorjacke/Softshelljacke, Snapback 

q Schlafkleidung (bei schlechter Witterung: warm z. B. Jogginganzug) 

q Unterwäsche (inkl. Reserve für Schlechtwetter) 

q Socken (inkl. Reserve für Schlechtwetter) 

q T-Shirts (inkl. Reserve für Schlechtwetter) 

q Hosen – kurz & lang (inkl. Reserve für Schlechtwetter) 

q Pullover, Westen (inkl. Reserve für Schlechtwetter) 

q Sportbekleidung 

q Regenschutz 

q Badekleidung/Handtuch/Badetuch 

q Turnschuhe & wasserdichte Schuhe 

q Sonnenschutz: Sonnenbrille, Sonnencreme, Kopfbedeckung 

q Funktionsfähige Taschenlampe oder entsprechende Alternative 

q Pro Jugendrotkreuz-Jugendgruppe / pro 5 Personen: Mehrfachstecker 

q E-Card & Impfpass – (Empfohlen: Zeckenschutzimpfung, Tetanus, Masern, Covid-Impfung) 

q ärztlich verordnete Medikamente im erforderlichen Umfang 

Wer will: Musikinstrument | Gesellschaftsspiele, Bälle etc. | Bastelmaterial (z.B.: 
Buntstifte, Faserstifte, Scheren, Radierer, Bleistift, Farben, Lineal, …) | 
Fotoapparat, Insektenschutz, Taschengeld, Schreibzeug 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
16. Landesjugendcamp in Saalbach-Hinterglemm 
Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli 2025 
 
TEILNAHME 
Hiermit gebe ich als erziehungsberechtigte Person mein Einverständnis, dass 
 
 geboren am 
 
am 16. Landesjugendcamp der Jugendrotkreuz Jugendgruppen Salzburg vom 17. – 20. Juli 2025 in 
Saalbach-Hinterglemm teilnimmt. Die Camp - Ordnung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Kenntnisnahme: 
 Zeckenschutzimpfung, Tetanus, Masern, Covid-Impfung wird empfohlen 

 
Mitzubringen:  
 E-Card 
 ärztlich verordnete Medikamente im erforderlichen Umfang 
 Punkte laut Checkliste 
 
Ernährungspräferenzen, Erkrankungen, Medikamente (inkl. Einnahmeregelung), Allergien etc. 
angeben: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum              Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
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DATENSCHUTZRECHTLICHE 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG UNTER 14 JAHRE 
16. Landesjugendcamp in Saalbach-Hinterglemm 
Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli 2025 
 
Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Salzburg, benötigt zum Zweck der fachgerechten 
Betreuung Ihres Kindes beim Landesjugendcamp 2025 Auskunft über die Betreuungsbedürfnisse Ihres 
Kindes, um eine professionelle und verantwortungsvolle Aufsicht gewährleisten zu können. 
 
Diese Informationen stellen gemäß Artikel 9 Absatz 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung besonders 
schützenswerte personenbezogene Daten dar und sind weitreichenden gesetzlichen 
Schutzbestimmungen unterworfen. Es ist daher Ihre Einwilligung erforderlich, um diese verarbeiten zu 
dürfen. Um Ihnen möglichst transparente Informationen zur Verfügung zu stellen, ob Sie die 
gegenständliche Einwilligung zur Verarbeitung erteilen wollen, wird Ihnen nachfolgend der konkrete 
Verarbeitungsvorgang, der vorliegende Zweck, die Weitergabe der Daten sowie die Speicherdauer 
genau beschrieben. 
 
I. Verarbeitungsvorgang: Im Zuge der Anmeldung zum 16. Landesjugendcamp 2025 werden von 

Ihnen personenbezogene Daten, die Ihr am Landesjugendcamp teilnehmendes Kind betreffen, 
erhoben. Diese werden digital verspeichert und ausschließlich den zuständigen Betreuer:innen Ihres 
Kindes für die Dauer des Landesjugendcamps 2025 zur Verfügung gestellt. Nach Beendigung 
werden die gegenständlichen personenbezogenen Daten Ihres Kindes unmittelbar gelöscht.  

 
1. Datenkategorien: Betroffen sind personenbezogene Daten, die das Betreuungsbedürfnis 

Ihres Kindes berühren. Konkret wird nach bestehenden Erkrankungen, Allergien, 
einzunehmenden Medikamenten, Unverträglichkeiten sowie Nahrungspräferenzen Ihres 
Kindes gefragt. Darüber hinaus werden Sie ersucht Ihrem Kind seinen Impfpass für Notfälle 
mitzugeben. Die genannten Daten sind als Gesundheitsdaten zu klassifizieren.  
 

2. Zweck: Die Erhebung und Verarbeitung der beschriebenen Daten erfolgt ausschließlich zum 
Zweck der fachgerechten pädagogischen Betreuung und Aufsicht Ihres Kindes während des 
Landesjugendcamps 2025. 
 

3. Weitergabe der Daten: Intern werden die genannten Daten nur an diejenigen 
Betreuungspersonen und der Leitung weitergegeben, die für die Betreuung Ihres Kindes 
verantwortlich ist. Dritten werden die Daten Ihres Kindes nicht weitergegeben.  
 

4. Speicherdauer: Die Daten Ihres Kindes werden nur so lange verarbeitet, als dies erforderlich 
ist, und im Anschluss unverzüglich gelöscht. Konkret bedeutet dies, dass unmittelbar nach 
Beendigung des Landesjugendlagers die Löschung erfolgt. 

 

Sie erteilen diese Einwilligung freiwillig. Sie können diese jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich 
per E-Mail an datenschutz@s.roteskreuz.at oder mittels formlosen Briefes an die Adresse des unten 
angegebenen Verantwortlichen widerrufen. Im Fall des Widerrufs ist jede weitere Übermittlung der bis 
zu diesem Zeitpunkt erfassten Daten unverzüglich einzustellen. Die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte 
Übermittlung bleibt in ihrer Rechtmäßigkeit unberührt.  
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☐ Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Salzburg, personenbezogene Daten über die Betreuungsbedürfnisse meines 
Kindes zum Zweck der fachgerechten Betreuung im Zuge des 16. Landesjugendcamps 2025 
verarbeiten darf. 

(Bei Einwilligung bitte Checkbox ankreuzen) 
 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum              Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum                                      Unterschrift Kind 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:  

 
Österreichisches Rotes Kreuz 

Landesverband Salzburg 
Sterneckstraße 32 

5020 Salzburg 

 

Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen: 

 
Österreichisches Rotes Kreuz 

Landesverband Salzburg 
Abteilung Datenschutz 

Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 

E-Mail: datenschutz@s.roteskreuz.at 
 

mailto:datenschutz@s.roteskreuz.at
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DATENSCHUTZRECHTLICHE 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ÜBER 14 JAHRE 
16. Landesjugendcamp in Saalbach-Hinterglemm 
Donnerstag, 17. Juli bis Sonntag, 20. Juli 2025 
 
Das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Salzburg, benötigt zum Zweck einer fachgerechten 
Fürsorge beim Landesjugendcamp 2025 Auskunft über Ihre Wünsche und Bedürfnisse, um Sie 
dementsprechend kulinarisch und ihm Ernstfall zu versorgen. 
 
Da Teile dieser Informationen, wie beispielsweise Ihre Ernährungspräferenz oder allfällige 
Vorerkrankungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung besonders 
schützenswerte personenbezogene Daten darstellen, sind diese weitreichenden gesetzlichen 
Schutzbestimmungen unterworfen. Es ist daher Ihre Einwilligung erforderlich, um diese verarbeiten zu 
dürfen. Um Ihnen möglichst transparente Informationen zur Verfügung zu stellen, ob Sie die 
gegenständliche Einwilligung zur Verarbeitung erteilen wollen, wird Ihnen nachfolgend der konkrete 
Verarbeitungsvorgang, der vorliegende Zweck, die Weitergabe der Daten sowie die Speicherdauer 
genau beschrieben. 
 

I. Verarbeitungsvorgang: Im Zuge Ihrer Anmeldung zum Landesjugendcamp 2025 werden Ihre 
personenbezogenen Daten erhoben. Diese werden digital verspeichert und ausschließlich den 
zuständigen Fachpersonal für die Dauer des Landesjugendcamp 2025 zur Verfügung gestellt. 
Nach Beendigung werden Ihre betroffenen personenbezogenen Daten unmittelbar automatisiert 
gelöscht.  

 
1. Datenkategorien: Betroffen sind personenbezogene Daten, die Ihr Betreuungs-erfordernis 

berühren. Konkret wird nach bestehenden Erkrankungen, Allergien, einzunehmenden 
Medikamenten, Unverträglichkeiten sowie Nahrungspräferenzen gefragt. Darüber hinaus 
werden Sie ersucht Ihren Impfpass für Notfälle mitzunehmen.  

 
2. Zweck: Die Erhebung und Verarbeitung der beschriebenen Daten erfolgt ausschließlich zum 

Zweck der Erbringung unserer Fürsorge im Zuge des Landesjugendcamps 2025.  
 

3. Weitergabe der Daten: Intern werden die genannten Daten nur an dasjenige Fachpersonal 
weitergegeben, das für Sie verantwortlich ist. Im Falle Ihrer gesundheitlichen Versorgung ist 
dies der Camparzt sowie hinsichtlich Ihrer Ernährungspräferenz das Küchenteam. Dritten 
werden die Daten von Ihnen nicht weitergegeben.  

 
4. Speicherdauer: Ihre Daten werden nur so lange verarbeitet, als diese erforderlich sind. 

Konkret bedeutet dies, dass unmittelbar nach Beendigung des Jugendcamps die Löschung 
erfolgt.  

 
Sie erteilen diese Einwilligung freiwillig. Sie können diese jederzeit ohne Angabe von Gründen 
schriftlich per E-Mail an datenschutz@s.roteskreuz.at oder mittels formlosen Briefes an die Adresse des 
unten angegebenen Verantwortlichen widerrufen. Im Fall des Widerrufs ist jede weitere Übermittlung 
der bis zu diesem Zeitpunkt erfassten Daten unverzüglich einzustellen. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
erfolgte Übermittlung bleibt in ihrer Rechtmäßigkeit unberührt.  

mailto:datenschutz@s.roteskreuz.at
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☐ Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass das Österreichische Rote Kreuz, 
Landesverband Salzburg, meine oben angeführten personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Erbringung unserer Fürsorge im Zusammenhang mit dem Landesjugendcamp 2025 verarbeiten 
darf. 

(Bei Einwilligung bitte Checkbox ankreuzen) 
 
 
 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum                                             Unterschrift 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:  

 
Österreichisches Rotes Kreuz 

Landesverband Salzburg 
Sterneckstraße 32 

5020 Salzburg 

 

Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen: 

 
Österreichisches Rotes Kreuz 

Landesverband Salzburg 
Abteilung Datenschutz 

Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 

E-Mail: datenschutz@s.roteskreuz.at  

mailto:datenschutz@s.roteskreuz.at
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LIZENZVEREINBARUNG 
FÜR FOTO- UND FILMAUFNAHMEN VON MINDERJÄHRIGEN (U 14J) 

 
Ich willige hiermit in das Nutzungsrecht der beim 16. Landesjugendcamp 2025 gemachten Foto- bzw. 
Filmaufnahmen (im folgenden Bilddaten), die mein Kind abbilden, durch das Österreichische Rote 
Kreuz, Landesverband Salzburg, ein. Im Besonderen wird das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung 
der Bilddaten vereinbart für: 
 
 Journalistische Zwecke in Print und Online-Medien 

 
 Werbezwecke/Kampagnen des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Salzburg, in 

Print und Online-Medien sowie auf Broschüren, Foldern, Flyern und Roll-ups 
 

 Veröffentlichungen auf unserer Homepage www.roteskreuz.at/salzburg sowie 
www.jugendrotkreuz.at/salzburg 
 

 Postings auf Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) des Österreichischen 
Roten Kreuz, Landesverband Salzburg und dessen Organisationen 

 
 Präsentationen und Publikationen, wie beispielsweise dem Jahresbericht des Österreichischen 

Roten Kreuzes, Landesverband Salzburg 
 
Die Rechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Ausdrücklich erfasst ist auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
DATENSCHUTZINFORMATION 
Bilddaten stellen personenbezogene Daten dar, die durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
geschützt sind. Verantwortlich für die Verarbeitung ist das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband 
Salzburg. Eine Aufklärung über Ihre Betroffenenrechte gemäß des 3. Kapitels der EU-Datenschutz-
Grundverordnung und eine umfassende Datenschutz-erklärung gem. Art. 13 sowie Art. 14 EU-
Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie bei Interesse umgehend durch die Abteilung Datenschutz. 
Diesbezüglich nutzen Sie bitte den nachfolgenden Kontakt. 
 

VERANTWORTLICHER 
Österreichisches Rotes Kreuz 
Landesverband Salzburg          
Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
Abteilung Datenschutz 
Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 
datenschutzbeauftragter@s.roteskreuz.at 

 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum              Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum                                      Unterschrift Kind 
  

http://www.roteskreuz.at/salzburg
http://www.jugendrotkreuz.at/salzburg
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LIZENZVEREINBARUNG 
FÜR FOTO- UND FILMAUFNAHMEN (Ü 14J) 

 
 
Ich willige hiermit in das Nutzungsrecht der beim 16. Landesjugendcamp 2025 gemachten Foto- bzw. 
Filmaufnahmen (im folgenden Bilddaten), die meine Person zeigen, durch das Österreichische Rote 
Kreuz, Landesverband Salzburg, ein. Im Besonderen wird das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung 
der Bilddaten vereinbart für: 
 
 Journalistische Zwecke in Print und Online-Medien 

 
 Werbezwecke/Kampagnen des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Salzburg, in 

Print und Online-Medien sowie auf Broschüren, Foldern, Flyern und Roll-ups 
 

 Veröffentlichungen auf unserer Homepage www.roteskreuz.at/salzburg sowie 
www.jugendrotkreuz.at/salzburg 
 

 Postings auf Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) des Österreichischen 
Roten Kreuz, Landesverband Salzburg und dessen Organisationen 

 
 Präsentationen und Publikationen, wie beispielsweise dem Jahresbericht des Österreichischen 

Roten Kreuzes, Landesverband Salzburg 
 
Die Rechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Ausdrücklich erfasst ist auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
DATENSCHUTZINFORMATION 
Bilddaten stellen personenbezogene Daten dar, die durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
geschützt sind. Verantwortlich für die Verarbeitung ist das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband 
Salzburg. Eine Aufklärung über Ihre Betroffenenrechte gemäß des 3. Kapitels der EU-Datenschutz-
Grundverordnung und eine umfassende Datenschutz-erklärung gem. Art. 13 sowie Art. 14 EU-
Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie bei Interesse umgehend durch die Abteilung Datenschutz. 
Diesbezüglich nutzen Sie bitte den nachfolgenden Kontakt. 
 

VERANTWORTLICHER 
Österreichisches Rotes Kreuz 
Landesverband Salzburg          
Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 
Abteilung Datenschutz 
Sterneckstraße 32 
5020 Salzburg 
datenschutzbeauftragter@s.roteskreuz.at 

 
 
 
 
 
 
_______________________                          _______________________________________________ 
   Ort, Datum                                             Unterschrift 
 

http://www.roteskreuz.at/salzburg
http://www.jugendrotkreuz.at/salzburg
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